Manteltarifvertrag Zeitarbeit

Zwischen dem

Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen (iGZ e.V.)
Hufferstrasse 9-10, 48149 Munster

und den

unterzeichnenden Mitgliedsgewerkschaften des DGB

Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie ( 1G BCE ),
Konigsworther Platz 6, 30167 Hannover

Gewerkschaft Nahrung — Genuss — Gaststatten ( NGG )
Haubachstral3e 76, 22765 Hamburg

Industriegewerkschaft Metall ( IG Metall )
Lyoner Stral3e 32, 60528 Frankfurt am Main

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft ( GEW )
Reifenbergerstral3e 21, 60489 Frankfurt am Main

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft e.V. ( ver.di),
Potsdamer Platz 10, 10785 Berlin

Industriegewerkschaft Bauen — Agrar — Umwelt ( IG BAU )
Olof-Palme-Stral3e 19, 60439 Frankfurt am Main

TRANSNET
Weilburgerstral3e 24, 60326 Frankfurt am Main

Gewerkschaft der Polizei ( GdP )
ForststralRe 3a, 40721 Hilden

wird folgender Manteltarifvertrag fur die Zeitarbeit abgeschlossen:


CAS
Textfeld
Abgeschlossen am: 29.05.2003
Kündbar zum: 30.06.06
Kündigungsfrist: 3 Monate
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§1

Geltungsbereich
Dieser Tarifvertrag gilt
e raumlich fur das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland,

e fachlich fir alle ordentlichen Mitglieder des Interessenverbandes Deutscher
Zeitarbeitsunternehmen (iGZ),

e personlich fur alle Arbeitnehmer, die im Rahmen der Arbeitnehmertberlas-
sung an Kundenbetriebe Uberlassen werden und Mitglied einer der vertrags-
schlieBenden Gewerkschaften sind.

Die in diesem Vertragstext verwendete Bezeichnung ,Arbeitnehmer” umfasst weibli-

che und mannliche Beschatftigte. Sie wird ausschliel3lich aus Grinden der besseren
Lesbarkeit verwendet.
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Beginn und Ende des Beschaftigungsverhaltnisses

2.1. Arbeitsvertrag und Altersgrenze
Der Arbeitgeber hat mit dem Arbeithnehmer einen schriftlichen Arbeitsvertrag abzu-
schlieBen. Erscheint der Arbeitnehmer am ersten Arbeitstag nicht und benachrichtigt
den Arbeitgeber nicht unverzuglich Uber die Verhinderung am ersten Arbeitstag, so
gilt das Beschaftigungsverhéltnis als nicht zustande gekommen.
Das Beschaftigungsverhéltnis endet mit dem Ablauf des Kalendermonats, in dem der
Arbeitnehmer Anspruch auf eine Altersrente hat, spatestens mit Ablauf des Monats,
in dem der Arbeitnehmer das 65. Lebensjahr vollendet hat.
2.2. Probezeit und Kindigungsfristen

Die ersten sechs Monate des Beschéftigungsverhaltnisses gelten als Probezeit.

In den ersten vier Wochen der Probezeit kann das Beschaftigungsverhaltnis mit einer
Frist von 2 Arbeitstagen gekindigt werden. Von der finften Woche an bis zum Ablauf
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des zweiten Monats betragt die Kindigungsfrist 1 Woche, vom dritten Monat bis zum
sechsten Monat des Beschaftigungsverhaltnisses 2 Wochen.

Vom siebten Monat des Beschaftigungsverhéltnisses an gelten die gesetzlichen
Kindigungsfristen. Diese gesetzlichen Kindigungsfristen gelten beiderseits.

Probezeit und Kundigungsfristen gelten gleichermalRen fir befristete Beschafti-
gungsverhaltnisse.

§3

Arbeitszeit
3.1. Arbeitszeit

3.1.1. Die individuelle regelmafRige monatliche Arbeitszeit betragt fur Vollzeitbeschaf-
tigte 151,67 Stunden. Das entspricht einer durchschnittlichen wochentlichen Arbeits-
zeit von 35 Stunden.

3.1.2. Die individuelle regelmaRige Arbeitszeit pro Monat richtet sich nach der Anzahl
der Arbeitstage.

In Monaten mit

20 Arbeitstagen betragt die Monatsarbeitszeit 140 Stunden

21 Arbeitstagen betragt die Monatsarbeitszeit 147 Stunden

22 Arbeitstagen betragt die Monatsarbeitszeit 154 Stunden

23 Arbeitstagen betragt die Monatsarbeitszeit 161 Stunden.

Arbeitnehmer, die auf eigenen Wunsch und aufgrund betrieblicher Mdglichkeiten mit
einer geringeren als der tariflichen wochentlichen Arbeitszeit geméaf § 3.1.1. beschéaf-
tigt werden, sind Teilzeitbeschaftigte. Die regelmaRige Arbeitszeit pro Monat berech-
net sich dann anteilig.

Teilzeitbeschaftigte haben im Rahmen ihres Arbeitsvertrages die gleichen tariflichen
Rechte und Pflichten wie Vollzeitbeschéftigte, soweit sich aus den Tarifvertragen
nichts anderes ergibt.

3.1.3. Die monatliche Arbeitszeit wird an die des Entleihers angepasst. Beginn und
Ende der taglichen Arbeitszeit einschlie3lich der Pausen und die Verteilung der Ar-
beitszeit auf die einzelnen Wochentage richten sich nach den im jeweiligen Ent-
leiherbetrieb gultigen Regelungen bzw. Anforderungen des Entleihers.

3.1.4. Bei Einsatz in vollkontinuierlicher Schichtarbeit (Contischicht) oder einem ver-
gleichbaren anderen Schichtmodell des Entleihers gilt fir den Arbeitnehmer das Ar-
beitszeit-/Zuschlagsmodell des Entleihers nur, wenn ein voller Zyklus durchlaufen
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wird. Wird kein voller Zyklus durchlaufen, gilt fir diesen Zeitraum der Durchschnitt
der monatlichen Arbeitszeit zur Berechnung der geleisteten Stunden.

3.1.5. An Heiligabend und Silvester endet die Arbeitszeit um 14.00 Uhr. Fur Arbeiten
darliber hinaus gilt die Zuschlagsregelung fir Feiertage. Beide Tage kdnnen unab-
hangig von den Bestimmungen gemald § 3.2.3. Uber das Arbeitszeitkonto oder das
Urlaubskonto als freie Tage entgolten werden.

3.2. Arbeitzeitkonto

3.2.1. Fur jeden Arbeitnehmer wird ein Arbeitszeitkonto eingerichtet. Auf dieses Kon-
to werden die Arbeitsstunden Ubertragen, die Uber die regelméaRige Arbeitszeit pro
Monat hinaus geleistet werden. Zulassig ist gleichermalen die Ubertragung von Mi-
nusstunden.

3.2.2. Es durfen nur so viele Stunden auf das Arbeitszeitkonto Ubertragen werden,
dass die Grenzwerte von maximal 150 Plusstunden und 21 Minusstunden nicht tber-
schritten werden.

3.2.3. Die auf dem Arbeitszeitkonto aufgelaufenen Stunden werden durch Freizeit
ausgeglichen. Dabei kbnnen der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer in jedem Kalen-
dermonat Uber jeweils zwei Arbeitstage Zeitguthaben frei verfligen. Eine Verfigung
durch den Arbeitgeber darf nicht zu einem negativen Zeitguthaben des Arbeitneh-
mers fuhren.

Die Freizeitgewadhrung ist spatestens 2 Arbeitstage vor Antritt vom Arbeitnehmer
beim Arbeitgeber zu beantragen und kann nur aus dringenden betrieblichen Griinden
abgelehnt werden. In einem solchen Falle hat der Arbeitgeber innerhalb von 4 Wo-
chen dem Freizeitersuchen nachzukommen.

Daruber hinaus erfolgt der Freizeitausgleich nach den Wiinschen des Arbeitnehmers
in Absprache mit dem Arbeitgeber und unter Bertcksichtigung betrieblicher Belange.
Der Freizeitausgleich ist durch den Arbeithehmer zu beantragen und bedarf der Ge-
nehmigung durch den Arbeitgeber.

Fallen Zeiten, in denen Stundenguthaben durch beantragte und festgelegte Freizeit
ausgeglichen werden, mit Zeiten einer Arbeitsunfahigkeit des Arbeithehmers zu-
sammen, so gilt die Freizeit als genommen, eine Riuckubertragung in das Zeitgutha-
ben erfolgt nicht.

3.2.4. Bei Ausscheiden wird ein positives Zeitguthaben ausgezahlt, ein negatives
Zeitguthaben wird mit Entgeltansprichen verrechnet bzw. ist zuriickzuzahlen. Der
Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer die Mdglichkeit zu geben, ein negatives Zeitgut-
haben auch durch Arbeit auszugleichen.
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84
Zuschlage

4.1. Mehrarbeit

4.1.1 Mehrarbeit ist die Uber die regelméRige monatliche Arbeitszeit hinausgehende
Arbeitszeit.

4.1.2 Mehrarbeitszuschlage werden fur Zeiten gezahlt, die in Monaten mit

20 Arbeitstagen Uber 160 geleistete Stunden
21 Arbeitstagen Uber 168 geleistete Stunden
22 Arbeitstagen Uber 176 geleistete Stunden
23 Arbeitstagen Uber 184 geleistete Stunden

hinausgehen.

Der Mehrarbeitszuschlag betragt 25 Prozent und wird jeweils in dem Monat ausge-
zahlt, in dem die Mehrarbeit angefallen ist.

Diese Regelungen gelten gleichermafen fur Teilzeitbeschaftigte.

4.2. Nachtarbeit

Zuschlage fir Nachtarbeit werden fir Arbeit in der Zeit von 23.00 bis 6.00 Uhr ge-
wahrt, sofern mehr als 2 Std. innerhalb dieser Nachtzeit gearbeitet wurde. Der Zu-
schlag fur Nachtarbeit betragt 25 Prozent.

RegelméaRige Nachtarbeit (Dauernachtschicht) wird mit einem Zuschlag von 20 %
vergutet.

Fur Tatigkeiten, die aus sachlichen Grinden typischerweise nachts verrichtet werden
missen (z.B. Bewachungsdienste), werden keine Zuschlage vergutet.
4.3. Sonntagsarbeit

Der Zuschlag fur Sonntagsarbeit betragt 50 Prozent, sofern die Arbeit an Sonntagen
nicht zur Regelarbeitszeit zahilt.
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4.4. Feiertagsarbeit

Der Zuschlag fir Feiertagsarbeit betragt 100 Prozent, sofern die Arbeit an Feiertagen
nicht zur Regelarbeitszeit zahlt.

Es gilt die gesetzliche Feiertagsregelung am jeweiligen Einsatzort.

4.5. Sonstige Zuschlagsvereinbarungen

4.5.1. Treffen mehrere Zuschlage fur die gleiche Arbeitszeit zusammen, so wird nur
der jeweils hohere Zuschlag gezabhlt.

4.5.2. Die prozentuale Zuschlagsberechnung bezieht sich auf die Vergitung gemaf
aktueller Entgeltgruppe und -stufe gema&R 8§ 2 des Entgelttarifvertrages. Die Zu-
schlagsberechnung bezieht sich nicht auf die einsatzbezogene Zulage oder etwaige
aul3ertarifliche Zulagen.

4.5.3. Abweichend von den Ziffern 4.1. bis 4.4. werden fur Tatigkeiten im medizini-
schen/arztlichen Bereich folgende Zuschlage vereinbart:

e Nachtarbeit 15 Prozent
e Sonntagsarbeit 25 Prozent
o Feiertagsarbeit 35 Prozent
e Samstagsarbeit in der Zeit

von 13.00-23.00 Uhr 7,5 Prozent.

4.5.4. Abweichend von den Ziffern 4.1. bis 4.4. richten sich fur Tatigkeiten im gastro-
nomischen Bereich die Zuschlage fur Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit nach der
jeweiligen Zuschlagsregelung im Entleihbetrieb.

4.5.5. Zuschlage werden jeweils in dem Monat ausbezahlt, in dem sie anfallen.

§5

Arbeitsbefreiung

5.1. Soweit dieser Tarifvertrag nichts anderes bestimmt, gilt der Grundsatz, dass nur
geleistete Arbeit vergutet wird.
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5.2. In unmittelbarem Zusammenhang mit den nachstehenden Ereignissen ist dem
Arbeitnehmer bezahlte Freistellung von der Arbeit ohne Anrechnung auf den Urlaub
zu gewahren:

a. bei eigener Eheschlielung oder
Eintragung einer eingetragenen Lebensgemeinscharft 1 Tag

b. bei Niederkunft der Ehefrau 1 Tag

c. bei Tod des mit dem Arbeitnehmer in
hauslicher Gemeinschaft lebenden Ehegatten

oder eingetragenen Lebenspartners 2 Tage
d. bei Tod eines Elternteils oder eines Kindes 1 Tag
e. bei Umzug auf Veranlassung des Arbeitgebers 1 Tag

f. bei Erfullung gesetzlich auferlegter Pflichten aus 6ffentlichen
Ehrenamtern fur die notwendige ausfallende Arbeitszeit.
Soweit Erstattungsanspruch besteht, entfallt in dieser Hohe
der Anspruch auf das Arbeitsentgelt.

Bezuglich der Buchstaben b), ¢) und d) gelten die Regelungen entsprechend auch
fur Arbeitnehmer in ehe&hnlicher Lebensgemeinschatft.

Die Anspruche auf Freistellung nach Buchstaben a)-d) bestehen nach einer Be-
triebszugehorigkeit von 6 Monaten.

Bezahlte Freistellung wird auf vorherigen schriftichen Antrag gewahrt und ist vom
Arbeitnehmer mit Dokumenten nachzuweisen. Der Nachweis ist spatestens innerhalb
von zwei Wochen nach dem Ereignis beizubringen.

Damit sind alle Anlasse aus § 616 BGB kompensiert.

86
Urlaub

6.1. Urlaubsgewahrung

Die Urlaubsgewahrung richtet sich nach den Regelungen des Bundesurlaubsgeset-
zes. Urlaubstermine kénnen jeweils nur im Einvernehmen mit dem Arbeitgeber fest-
gelegt werden.
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6.2. Urlaubsanspruch

6.2.1. Der Urlaubsanspruch des Arbeitnehmers erhoht sich mit zunehmender Dauer
der Betriebszugehdrigkeit.

Der Arbeitnehmer erhalt, berechnet nach der Dauer des ununterbrochenen Beste-
hens des Arbeitsverhaltnisses

im ersten Jahr einen Jahresurlaub von 24 Arbeitstagen,

im zweiten Jahr einen Jahresurlaub von 25 Arbeitstagen,

im dritten Jahr einen Jahresurlaub von 26 Arbeitstagen,

im vierten Jahr einen Jahresurlaub von 28 Arbeitstagen,

ab dem funften Jahr einen Jahresurlaub von 30 Arbeitstagen.

Bei Ausscheiden innerhalb der ersten sechs Monate des Bestehens des Beschafti-
gungsverhaltnisses erwirbt der Arbeitnehmer Urlaubsanspruch gemafld Bundesur-
laubsgesetz.

6.2.2. FUr Teilzeitbeschéftigte ist der Jahresurlaub anteilig zu berechnen.

6.2.3. Scheidet der Arbeithnehmer im Laufe eines Kalenderjahres aus dem Unterneh-
men aus oder tritt er im Laufe eines Kalenderjahres ein, so erhalt er fir jeden vollen
Monat des Bestehens des Beschaftigungsverhéltnisses ein Zwolftel des ihm zuste-
henden Jahresurlaubs.

6.2.4. Der Urlaubsanspruch erlischt nach Ablauf des Kalenderjahres, wenn er nicht
zuvor erfolglos geltend gemacht wurde oder aus betrieblichen Grinden oder wegen
Krankheit nicht genommen werden konnte. In den genannten Fallen wird der Restur-
laub in das Folgejahr Ubertragen. Wird dieser Resturlaub durch den Arbeitnehmer
nicht bis spatestens zum 31.03. des Folgejahres in Anspruch genommen werden,
erlischt der Anspruch zu diesem Zeitpunkt.

Wenn Urlaub wegen einer Langzeitarbeitsunfahigkeit nicht genommen werden konn-
te, auch nicht bis zum 31.03. des Folgejahres, so verfallt der Anspruch.

6.3. Urlaubsentgelt

Das Urlaubsentgelt errechnet sich aus dem in den Entgelttabellen festgelegten Tarif-

entgelt auf der Basis der regelmafligen monatlichen Arbeitszeit.
Daruber hinausgehende Zulagen und Zuschlage bleiben unbericksichtigt.
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§7

Brickentage/Betriebsruhe

7.1. Um den Arbeitnehmer in Verbindung mit Feiertagen und Wochenenden (sog.
Briickentage) eine langere zusammenhangende Freizeit zu gewahren, kénnen Ar-
beitstage vor oder im Anschluss an Feiertage festgelegt werden, an denen nicht ge-
arbeitet wird.

7.2. Fur einen zusammenhangenden Zeitraum — von hdchstens 14 Kalendertagen —
kann Betriebsruhe angeordnet werden. Dazu bendtigte Zeit kann vom Arbeitszeit-
konto oder vom Jahresurlaub tbertragen werden. Ausschlie3lich fur diesen Zweck
konnen auf dem Arbeitszeitkonto bis zu 50 Minusstunden angesammelt werden.

Fur die Lage der Betriebsruhe sind nach Mdglichkeit die Wiinsche der Mitarbeiter zu
bertcksichtigen.

§8

Jahressonderzahlungen

Ab dem zweiten Jahr des ununterbrochenen Bestehens des Beschaftigungsverhalt-
nisses hat der Arbeitnehmer Anspruch auf Jahressonderzahlungen in Form von zu-
satzlichem Urlaubs- und Weihnachtsgeld'. Die Auszahlung des zusétzlichen Ur-
laubsgeldes erfolgt mit der Abrechnung fir den Monat Juni eines jeden Jahres, die
Auszahlung des Weihnachtsgeldes erfolgt mit der Abrechnung fir den Monat No-
vember eines jeden Jahres.

Zusatzliches Urlaubs- und Weihnachtsgeld erhéhen sich mit zunehmender Dauer der
Betriebszugehdrigkeit, berechnet auf die Stichtage 30. Juni und 30. November.

Das zusatzliche Urlaubs- und Weihnachtsgeld betragt, abhangig von der Dauer des
ununterbrochenen Bestehens des Arbeitsverhaltnisses

e im zweiten Jahr jeweils 150 Euro brutto,
e im dritten und vierten Jahr jeweils 200 Euro brutto,
e ab dem funften Jahr jeweils 300 Euro brutto.

Voraussetzung fur den Anspruch auf Auszahlung der Sonderzahlungen ist das Be-
stehen eines ungekindigten Beschaftigungsverhaltnisses zum Auszahlungszeit-
punkt.

! Ab dem 01.01.2006 entsteht der Anspruch auf diese Jahressonderzahlung nach 6 Monaten ununterbrochenen
Bestehens des Beschéftigungsverhaltnisses.
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Teilzeitbeschaftigte erhalten die Sonderzahlungen anteilig entsprechend der verein-
barten regelmaRigen monatlichen Arbeitszeit.

Arbeitnehmer, die bis zum 31. Méarz des Folgejahres aus dem Arbeitgeberbetrieb
ausscheiden, haben das Weihnachtsgeld zurtickzuzahlen. Dies gilt nicht im Fall einer
betriebsbedingten Kiindigung durch den Arbeitgeber.

§9
Tarifliche Schlichtungsstelle

9.1. Bei Meinungsverschiedenheiten zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer Utber
die Durchfuhrung und Anwendung dieses Tarifvertrages sind die Tarifvertragspartei-
en hinzuzuziehen. Der streitige Sachverhalt ist schriftlich mitzuteilen. Kann die Mei-
nungsverschiedenheit auch mit Hilfe der Tarifvertragsparteien nicht innerhalb einer
Frist von 6 Wochen vom Zeitpunkt der Mitteilung an beigelegt werden, steht der
Rechtsweg offen.

9.2. Bei Meinungsverschiedenheiten zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer Utber
die Auslegung von Bestimmungen dieses Tarifvertrages gelten die obigen Vorschrif-
ten entsprechend. Sind die Tarifvertragsparteien tbereinstimmend der Auffassung,
dass die Meinungsverschiedenheit grundsatzliche Bedeutung hat oder kann dariber
keine Ubereinstimmung erzielt werden, so entscheidet das Schiedsgericht Uber die
Meinungsverschiedenheit unter Ausschluss der Arbeitsgerichtsbarkeit. Im anderen
Fall steht der Rechtsweg offen.

Das Schiedsgericht setzt sich paritatisch aus je zwei, hochstens je drei Beisitzern
zusammen. Die Arbeitgeberbeisitzer werden von dem iGZ, die Arbeithehmerbeisitzer
von der DGB-Tarifgemeinschaft von Fall zu Fall benannt.

9.3. Das Schiedsgericht tritt innerhalb einer Frist von einem Monat ab der Feststel-
lung gemal 8§ 9.2 Satz 2 zusammen

Kommt eine Mehrheitsentscheidung des Schiedsgerichts nicht zustande, so ist ein
unparteiischer Vorsitzender hinzuzuziehen

Nach der Benennung des Vorsitzenden tritt das Schiedsgericht spatestens innerhalb
einer Frist von einem Monat zusammen

Die Entscheidungen des Schiedsgerichts Uber die Auslegung dieses Tarifvertrages
sind in Rechtsstreitigkeiten zwischen den tarifgebundenen Parteien bindend

10
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810
Ausschlussfrist

Alle Anspriiche aus dem Arbeitsverhaltnis und solche, die mit dem Arbeitsverhaltnis
in Verbindung stehen, sind ausgeschlossen, wenn sie nicht innerhalb einer Aus-
schlussfrist von einem Monat nach ihrer Félligkeit gegentiber der anderen Vertrags-
partei schriftlich erhoben werden. Lehnt die Gegenpartei den Anspruch schriftlich ab
oder erklart sie sich nicht innerhalb von zwei Wochen nach der Geltendmachung des
Anspruchs, so verféllt dieser, wenn er nicht innerhalb von einem Monat nach der Ab-
lehnung oder dem Fristablauf gerichtlich geltend gemacht wird.

§11

Inkrafttreten und Kiindigung

Dieser Vertrag tritt am 1. Januar 2004 fir alle tarifgebundenen Mitglieder der Ver-
tragsparteien in Kraft. Die freiwillige Anwendung des Tarifvertrages zu einem friihe-
ren Zeitpunkt kann von Vollmitgliedern des iGZ nach vorheriger schriftlicher Anzeige
gegenuber den Tarifvertragsparteien erfolgen.

Dieser Vertrag kann unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten zum Monatsende,
erstmals jedoch zum 30. Juni 2006, gekindigt werden.

§12

Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages, gleich aus welchem Grund, un-
wirksam sein oder werden, so soll hierdurch die Giiltigkeit der tGibrigen Bestimmungen
des Vertrages nicht berihrt werden. Anstelle der unwirksamen Bestimmung soll jene
angemessene Bestimmung treten, die dem am néchsten kommt, was die Parteien
nach Sinn und Zweck des Vertrages gewollt haben.

Protokollnotizen

1. Der Tarifvertrag entfaltet keine Bindung fur Férdermitglieder des iGZ.

2. Der Begriff Beschaftigungsverhaltnis ist gleichzusetzen mit dem Begriff des Ar-
beitsverhéaltnisses

11
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3. Im gegenseitigen Einvernehmen kdnnen Ergé&nzungen jederzeit vorgenommen
werden.

4. Mit den Regelungen nach § 3.2.3, 8 6 und § 7 wird das Mitbestimmungsrecht des
Betriebsrats nicht eingeschrankt

5. Ubergangsregelung aufgrund der Neueinfilhrung dieses Tarifvertrages: Die Be-
rechnung des ununterbrochenen Bestehens des Beschaftigungsverhéaltnisses erfolgt
ab Stichtag 01.01.2002.

6. Bei der Berechnung der Dauer des ununterbrochenen Bestehens des Arbeitsver-
haltnisses werden Zeiten, in denen das Arbeitsverhaltnis ruht, nicht mitgerechnet.
Ausgenommen sind arbeitsbedingte Erkrankungen und Arbeitsunfalle bis zu einem
Zeitraum von 12 Monaten nach Ablauf der Entgeltfortzahlung. Die Jahressonderzah-
lungen gemald 8 8 werden auch bei ruhendem Arbeitsverhdltnis anteilig gezahlt fur
die Zeiten, in denen ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsentgelt erzielt wurde.
Satz 2 gilt dementsprechend.

7. Die Zuschlage fur Arbeit an Sonn- und Feiertagen, soweit diese zur Regelarbeits-
zeit zahlen, richten sich nach der Zuschlagsregelung im Entleihbetrieb, siehe auch §
3.1.4.

8. Zuschlage flr die besondere Lage der Arbeitszeit (Sonn-, Feiertags-, Nachtarbeit)
sind nach der aktuellen Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts bei der Berech-
nung des Urlaubsentgelts nach § 6.3 zu bertcksichtigen.

9. Auf Wunsch des Arbeitnehmers kann mit Zustimmung des Arbeitgebers eine indi-
viduelle Regelung Uber die Auszahlung von Arbeitszeitguthaben bis hdchstens 20
Stunden pro Monat vereinbart werden.

10. Arbeitnehmer werden nicht in Betriebe eingesetzt, die ordnungsgemal bestreikt

werden. Hiervon ausgeschlossen ist der Einsatz im Rahmen eines Notdienstes. Im
Ubrigen gilt die Regelung des § 11 Absatz 5 AUG.

Erklarungsfrist:

Es wird eine Erklarungsfrist bis zum 17.06.2003 vereinbart. Schweigen gilt als Zu-
stimmung.

Berlin, den 29. Mai 2003
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Fur den Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen (iGZ e.V.), HUf-
ferstrasse 9-10, 48149 Munster

Dietmar Richter Norbert Fuhrmann Holger Piening

Fur die Mitgliedsgewerkschaften des DGB

Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (1G BCE ),
Konigsworther Platz 6, 30167 Hannover

Gewerkschaft Nahrung — Genuss — Gaststéatten ( NGG )
Haubachstral3e 76, 22765 Hamburg

Industriegewerkschaft Metall ( 1G Metall )
Lyoner Stral3e 32, 60528 Frankfurt am Main

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft ( GEW )
Reifenbergerstral3e 21, 60489 Frankfurt am Main

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft e.V. (ver.di ),
Potsdamer Platz 10, 10785 Berlin

Industriegewerkschaft Bauen — Agrar — Umwelt (IG BAU )
Olof-Palme-Stral3e 19, 60439 Frankfurt am Main

TRANSNET
WeilburgerstralRe 24, 60326 Frankfurt am Main

Gewerkschaft der Polizei (GdP )
ForststralRe 3a, 40721 Hilden
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